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 Veröffentlicht am 24.06.2004

Rechtssatz

Auch von solchen Kraftfahrern, die nur dadurch am Straßenverkehr teilnehmen, dass sie ihr Fahrzeug ohne es zu

lenken in Betrieb nehmen, ist ein solches Maß an Charakter- und Willensstärke zu verlangen, dass sie sich trotz eines

begrei6ichen a7ektiven Schocks p6ichtgemäß verhalten. Der Umstand eines kurz zuvor erfolgten Verlusts des

Arbeitsplatzes stellt daher auch beim bloßen Delikt der Inbetriebnahme eines Fahrzeugs in alkoholisiertem Zustand

keinen berücksichtigenswerten Milderungsgrund dar.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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